
 

Entsorgung + Recycling Zürich 
Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements 

Meldung Kompostierung zum Erlass der Mengengebühr / Ersatzabgabe Bioabfall 
 
Kompostieren ist gut für die Umwelt und spart Kosten. Wer in der Stadt Zürich selbst kompostiert, 
kann sich gemäss Verordnung für die Abfallbewirtschaftung in der Stadt Zürich (VAZ; AS 712.110) 
von der Mengengebühr bzw. Ersatzabgabe für Bioabfall befreien lassen. Bedingung für den Ge-
bührenerlass ist, dass die biogenen Abfälle der betreffenden Liegenschaft einer Kompostierung 
zugeführt werden. Mit diesem Formular beantragen Sie den Gebührenerlass. Nach Einreichen des 
Formulars prüft Entsorgung + Recycling Zürich vor Ort, ob in der betreffenden Liegenschaft tat-
sächlich eine Kompostiermöglichkeit vorhanden und für die Bewohner*innen zugänglich ist. 
 
Für die nachstehende(n) Liegenschaft(en) wird der Erlass der Mengengebühr/Ersatzabgabe auf-
grund der Kompostierung beantragt: 

 

 
 
Durch Entsorgung + Recycling Zürich auszufüllen: 
 

Antrag  genehmigt  abgelehnt 

 
Grund bei Ablehnung:  
 

 

Bitte senden Sie das Formular an: bioabfall.erz@zuerich.ch oder Entsorgung + Recycling Zürich, 
Logistik, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich.  
 
Gerne beraten Sie die Mitarbeitenden des ERZ Service Centers unter +41 44 417 77 77. 

Adresse Liegenschaft mit Kompostplatz (Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort) 

      

Objektdaten: Anzahl Wohneinheiten 

      

Adresse(n) mitbenutzende Liegenschaft(en) (Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort) 

1)      

2)      

3)      

Objektdaten: Anzahl Wohneinheiten 

      

      

      

 

Eigentümer*in:  

Name und Adresse mit E-Mail und Telefon 

      

Kontaktperson (bevollmächtigte Vertretung): 

Name und Adresse mit E-Mail und Telefon 

      

Liegenschaftsverwaltung: 

Name und Adresse, Kontaktperson mit E-Mail und Telefon 

      

Unterschrift Liegenschaftseigentümer*in / Lie-

genschaftsverwaltung: Vorname, Name (Block-

schrift) 

      

Datum 

      

Unterschrift 

 

Für ERZ: Vorname, Name, Funktion 

 

Datum 

 

Unterschrift 

 

Rechtsmittelbelehrung: Bei Ablehnung kann beim Stadtrat Zürich, Postfach, 8022 Zürich, innert 30 Tagen nach Zustellung 

ein schriftliches Begehren um Neubeurteilung gestellt werden. Das Begehren muss einen Antrag und eine Begründung 

enthalten.  

mailto:bioabfall.erz@zuerich.ch

